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AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION NACH ART. 731B OR

1. Schuldnerin: BILE AG, ohne Domizil, vormals 
Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen

2. Bemerkungen: Liquidationseröffnung: 6. September 2010
Verfahrensart: summarisches Verfahren nach Art. 231 SchKG
Eingabefrist: 15. November 2010 (valuta 6. September)
Die Aktiengesellschaft ist nach Art. 731b OR mit Entscheid des 
Kantonsgerichtspräsidenten II des Kantons Obwalden aufge-
löst und über sie die Liquidation nach den Vorschriften über 
den Konkurs angeordnet worden. Die Verfügung ist in Rechts-
kraft erwachsen.
Allfällige Eigentums- und Drittansprachen sind ebenfalls bis 
zum 15. November 2010 unter Vorlegung der Beweismittel 
beim Konkursamt Obwalden schriftlich geltend zu machen.
Soweit bewegliche Sachen in die Liquidationsmasse fallen, er-
achtet sich die Liquidationsverwaltung als von den Gläubi-
gern ermächtigt, freihändig, en bloc oder stückweise zu 
verkaufen bzw. zu versteigern, sofern nicht die Mehrheit der 
bekannten Gläubiger innert der Eingabefrist beim Konkurs-
amt Obwalden schriftlich Einsprache erhebt. Stillschweigen 
gilt als Zustimmung.
Die Gläubiger Gesellschaft und alle Personen, die auf in Hän-
den der Gesellschaft befindliche Vermögensstücke Anspruch 
erheben, werden aufgefordert, binnen der Eingabefrist ihre 
Forderungen oder Ansprüche, berechnet auf den Tag der Li-
quidationseröffnung, unter Einlegung der Beweismittel 
(Schuldscheine, Rechnungen, Mahnbelege usw.) im Original 
dem unterzeichneten Konkursamt anzumelden.
Mit der Eröffnung der Liquidation hört gegenüber der Gesell-
schaft der Zinsenlauf für alle Forderungen, mit Ausnahme der 
pfandgesicherten, auf (SchKG Art. 209).
Die Schuldner der Gesellschaft haben sich binnen der Einga-
befrist als solche anzumelden, bei Straffolge im Unterlas-
sungsfalle.
Wer Sachen der Gesellschaft als Pfandgläubiger oder aus an-
dern Gründen besitzt, hat sie, ohne Nachteil für sein Vorzugs-
recht, binnen der Eingabefrist dem Konkursamt zur 
Verfügung zu stellen, bei Straffolge im Unterlassungsfalle und 

bei Verlust des Vorzugsrechtes im Falle ungerechtfertigter Un-
terlassung.
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